
Datenschutzinformationspflichten gemäß DSGVO für den Verein zur Förderung des 
Frauen- und Kinderschutzhauses Heidenheim e.V. 

 
Der Verein zur Förderung des Frauen- und Kinderschutzhauses Heidenheim e.V. ist ein 
überkonfessioneller und überparteilicher Verein, der das Frauen- und Kinderschutzhaus des 
Diakonischen Werks Heidenheim finanziell unterstützt. Da der Verein personenbezogene 
Daten seiner Mitglieder und Unterstützer verarbeitet, unterliegt er den Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlicher: Verein zur Förderung des Frauen- und Kinderschutzhauses Heidenheim e.V. 
Adresse: Karin Bühner, Reutlinger Straße 48, 89522 Heidenheim 
Vertreten durch: Den Vereinsvorstand (1. Vorsitzende: Karin Bühner, stellv. Vorsitzende: 
Hannah Erz, Kassierer: Gerhard Mosch) 
 
2. Zwecke der Datenverarbeitung 
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Erfüllung der in der Satzung 
genannten Zwecke verarbeitet: 

- Mitgliederverwaltung (einschließlich Beitragseinzug) 
- Förderung des Frauen- und Kinderschutzes 
- Verwaltung von Spenden 
- Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 
- Kommunikation mit Mitgliedern und Unterstützern 

 
3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Hauptrechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses) 
 
Weitere Rechtsgrundlagen: 
 

- Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen des Vereins) 
- Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung der betroffenen Person) 

 
4. Berechtigte Interessen 
Die berechtigten Interessen des Vereins sind: 
 

- Verwirklichung der satzungsgemäßen Aufgaben 
- Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung 
- Kontakt zu Mitgliedern und Spendern 

 
5. Kategorien der verarbeiteten Daten 

- Stammdaten: Name, Anschrift, Geburtsdatum 
- Kontaktdaten: Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
- Mitgliedschaftsdaten: Eintrittsdatum, Funktion im Verein 
- Zahlungsdaten: Bankverbindung, Beitragszahlungen, Spenden 

 
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

- Vereinsvorstand und beauftragte Vereinsmitglieder 
- Externe Dienstleister (z.B. Steuerberater, Bank) 
- Aufsichtsbehörden (soweit gesetzlich erforderlich) 

 
7. Dauer der Speicherung 
Die Mitgliederdaten werden spätestens zwei Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft 
gelöscht, soweit sie nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen. Spendendaten unterliegen den steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen. 
 
 



8. Betroffenenrechte 
Ihnen stehen folgende Rechte zu: 

- Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
- Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 

 
9. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Soweit die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, kann diese jederzeit widerrufen werden. 
Der Widerruf wirkt nur für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bisherigen 
Verarbeitung. 
 
10. Beschwerderecht 
Mitglieder haben das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren: 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
 
11. Bereitstellungspflicht der Daten 
Die Bereitstellung der Grunddaten (Name, Anschrift, Bankverbindung) ist für die Mitgliedschaft 
erforderlich. Ohne diese Daten ist eine Mitgliedschaft nicht möglich. 
 
12. Besonderheiten für Vereine im Bereich Opferschutz 
Da der Verein im Bereich des Opferschutzes tätig ist, werden u.U. besondere Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO verarbeitet: 
 

- Gesundheitsdaten (bei medizinischen Notfällen) 
- Daten über erlittene Gewalt (in Beratungskontexten) 
- Daten zur ethnischen Herkunft (bei besonderen Schutzbedarfen) 
- Religiöse Überzeugungen (bei kultursensiblen Hilfestellungen) 

 
Diese Daten und Informationen verarbeiten wir nur, wenn Sie uns hierzu Ihre ausdrückliche 
Einwilligung erteilt haben (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) oder es der Schutz lebenswichtiger 
Interessen (Art. 9 Abs. 2 lit. c DSGVO) erfordert. 


